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ZUSAMMENFASSUNG

Das Dienstleistungszentrum der Bundesregierung für Bessere Rechtsetzung im Statisti
schen Bundesamt ermittelte für das Bundesministerium des Innern und für Heimat den 
Verwaltungsaufwand für die Zulagengewährung nach dem Bundesbesoldungs gesetz 
und der Erschwerniszulagenverordnung. Hierzu wurden umfangreiche Erhebungen in 
der Bundesverwaltung durchgeführt und ausgewertet. Die Analyse der damit geschaf
fenen Datenbasis ermöglicht erstmals eine empirische Betrachtung der formellen und 
administrativen Umsetzung der Zulagentatbestände. Abschließend werden anhand 
des gemeinsamen Gewährungsprozesses für die Zulage für den Dienst zu ungünstigen 
Zeiten sowie für die Zulage für den Dienst zu wechselnden Zeiten mögliche Ansatz
punkte zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands mittels Digitalisierung skizziert.

 Keywords: better regulation – digitalisation – remuneration of public officials – 
Federal Civil Service Remuneration Act – Hardship Allowance Ordinance

ABSTRACT

On behalf of the Federal Ministry of the Interior and Community, the Federal Government 
Service Centre for Better Regulation, which is attached to the Federal Statistical Office, 
determined the administrative burden associated with the granting of allowances under 
the Federal Civil Service Remuneration Act and the Hardship Allowance Ordinance. For 
this purpose, extensive surveys were conducted throughout the federal administration 
and the results evaluated. For the first time, the analysis of the resulting data basis 
enables an empirical examination of the formal and administrative procedures used for 
granting the allowances. Using the example of the process for granting allowances for 
service at irregular hours and service at varying times, the article concludes by outlin-
ing possible ways to reduce the administrative burden with the help of digitalisation.
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1

Hintergrund und Zielsetzung 

Auf Initiative des Bundesrechnungshofs hat der Rech
nungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages 
mit Beschluss vom 14. Februar 2020 das Bundesminis
terium des Innern und für Heimat aufgefordert, unter 
Einbeziehung sämtlicher Bundesressorts das Zulagen
wesen grundlegend zu überarbeiten und zu bereinigen 
(Deutscher Bundestag, 2020, hier: Seite 17). 

Der Bundesrechnungshof kritisiert seit Jahren das aus 
seiner Sicht immer unübersichtlicher werdende Zula
genwesen und die damit verbundene Zunahme an büro
kratischen Aufwänden in der Bundesverwaltung. Gleich
zeitig bemängelt er – auf Basis seiner vorangegangenen 
Prüfungen – eine zum Teil hohe Fehleranfälligkeit in 
der Anwendung der Vorschriften. Aufgrund des vielfäl
tigen, komplexen und feingliedrigen Zulagenwesens 
spricht der Bundesrechnungshof daher auch von einem  
„Zulagendschungel“ (Deutscher Bundestag, 2019, hier: 
Seite 183 ff.). 

Mit dem Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz 
und der begleitenden Mantelverordnung, welche beide 
zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten sind, wurden 
bereits Kritikpunkte des Bundesrechnungshofs berück
sichtigt. Zulagentatbestände wurden beispielsweise für 
den maritimen Bereich vereinfacht und zusammenge
fasst. Darüber hinaus wurden Auszahlungsbeträge neu 
gestaffelt oder vereinheitlicht (Groß/Stüben, 2020, hier: 
Seite 1300). 

Die fachliche Diskussion hinsichtlich einer möglichen 
Überarbeitung und Bereinigung des Zulagenwesens 
ist auf juristischer Ebene grundsätzlich geprägt durch 
folgenden Zwiespalt: Einerseits könnte eine stärkere 
Pauschalisierung den Verwaltungsaufwand reduzieren, 
andererseits kann eine individuelle einzelfallbezogene 
Abrechnung Ungleichbehandlungen und Fehlanreize 
vermeiden.

Diesen Zielkonflikt verstärken zudem indirekt die Verän
derung des Arbeitsmarktes und spezifische Ressortinte
ressen. 

Das Dienstleistungszentrum der Bundesregierung für 
Bessere Rechtsetzung im Statistischen Bundesamt | 1 hat 
daher systematisch seit dem Frühjahr 2021 sämtliche 
behördenübergreifenden Verwaltungsabläufe für die 
nach dem Bundesbesoldungsgesetz und der Erschwer
niszulagenverordnung gewährten Zulagen analysiert. 
Hierbei wurde der in der Bundesverwaltung entstehende 
durchschnittliche Aufwand der Zulagengewährung im 
Einzelfall und in Summe ermittelt. Die zulagenspezifi
schen Ergebnisse zeigen die zeitlichen und monetari
sierten Aufwände. Außerdem wurden die Aufwände in 
Relation zu ihren Auszahlungsbeträgen gesetzt sowie 
die jährlichen, bundesweiten Verwaltungsaufwände der 
einzelnen Zulagentatbestände aufgezeigt. Die Ergeb 
nisse bilden auch unter dem Aspekt der besseren 
Rechtsetzung eine zentrale Grundlage für die sich nun 
anschließende ressortübergreifende fachliche Analyse 
des Zulagenwesens. Die Analyse wird unter der Feder
führung des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat in Abstimmung mit dem Ressortkreis und insbe
sondere den hauptbetroffenen Ressorts durchgeführt. 

Kapitel 2 erläutert die rechtlichen Grundlagen der Zula
gen und den Untersuchungsgegenstand. Den genauen 
Projektablauf beleuchtet Kapitel 3, während Kapitel 4 
die Gewährungsprozesse ausführt. In Kapitel 5 wird eine 
Reformierung der Verfahrensabläufe beispielhaft vorge
schlagen, ehe Kapitel 6 mit einem Ausblick schließt.

2

Rechtsgrundlage und  
Untersuchungsgegenstand

Der Gesetzgeber regelt im Bundesbesoldungsgesetz die 
Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Bundes, 
der Richterinnen und Richter des Bundes sowie der Sol
datinnen und Soldaten. Ihre Besoldung setzt sich neben 
dem Grundgehalt aus verschiedenen weiteren Dienstbe
zügen zusammen. Zulagen gelten gemäß § 1 Absatz 2 
Nummer 4 Bundesbesoldungsgesetz als Dienstbezüge. 

 1 Das Dienstleistungszentrum der Bundesregierung für Bessere Recht
setzung im Statistischen Bundesamt unterstützt die Bundesregierung 
mit einem breiten Portfolio an Dienstleistungen und Datenbeständen 
rund um die Themen Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung 
(Hillen und andere, 2022; Haider und andere, 2019).

Statistisches Bundesamt | WISTA | 5 | 202498



Ermittlung des Verwaltungsaufwands für die Gewährung von Zulagen in der Bundesverwaltung

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen sogenannten 
Amts, Stellen, Ausgleichs und Erschwerniszulagen 
sowie weiteren Zulagen. Sie sollen unter anderem her
ausgehobene Funktionen sowie physische und psychi
sche Belastungen abgelten.

Für herausgehobene Funktionen können nach § 42 Bun
desbesoldungsgesetz Amts und Stellenzulagen vorge
sehen werden. Herausgehoben ist eine Funktion, wenn 
die Aufgabe nur mit besonderen Kenntnissen erledigt 
werden kann, die Wahrnehmung der Aufgabe schwierig 
oder die Verantwortung besonders hoch ist oder weil 
besondere Risiken für die Öffentlichkeit gegeben sind 
(Reich/Preißler, 2022, hier: Seite 243). Amtszulagen 
gelten gemäß § 42 Absatz 2 Bundesbesoldungsgesetz 
als Bestandteil des Grundgehaltes; sie sind unwiderruf
lich und ruhegehaltfähig. Stellenzulagen sind dagegen 
widerruflich und werden gemäß § 42 Absatz 3 Bundes
besoldungsgesetz nur für die Dauer der Wahrnehmung 
der herausgehobenen Funktion gewährt. Nur in einigen 
wenigen Ausnahmefällen sind Stellenzulagen ruhe
gehaltfähig. 

Der Wegfall einer Stellenzulage aus dienstlichen, von 
dem oder der Zulagenberechtigten nicht zu vertretenden 
Gründen wird bei Vorliegen der weiteren Voraussetzun
gen durch eine sogenannte Ausgleichszulage im Sinne 
des § 13 Bundesbesoldungsgesetz ausgeglichen. Aus
gleichszulagen, wie nach § 13 Bundesbesoldungsgesetz 
oder § 19b Bundesbesoldungsgesetz, ermöglichen die 

Kompensation einer zum Beispiel versetzungsbedingten 
Besoldungsminderung. 

Bestimmte Erschwernisse, die bei der Bewertung eines 
Amtes nicht berücksichtigt sind, werden durch soge
nannte Erschwerniszulagen gemäß § 47 Bundesbesol
dungsgesetz in Verbindung mit der Erschwerniszulagen
verordnung besonders abgegolten. Als Erschwernis kann 
eine Belastung des zu erbringenden Dienstes gelten, die 
etwa in einer Gefährdung oder einer Anstrengung gese
hen werden kann, die über die üblichen Belastungen 
hinausgeht (Reich/Preißler, 2022, hier: Seite 291). 

Zudem beschließt die Bundesregierung, ob eine Zulage 
unstetig, individuell oder stetig, monatlich pauschal | 2 
gewährt wird. Die Unterscheidung sorgt für zwei gänz
lich verschiedene Gewährungsprozesse und ist daher 
maßgeblich, um den Verwaltungsaufwand zu ermitteln.

Die in diesem Projekt durch das Dienstleistungszen
trum der Bundesregierung für Bessere Rechtsetzung im 
Statistischen Bundesamt untersuchten Zulagentatbe
stände wurden in Zusammenarbeit mit der Dienstrechts
abteilung des Bundesinnenministeriums bestimmt. Der 
Untersuchungsgegenstand umfasste insgesamt 63 Zula
gen in Form von Stellen, Ausgleichs und Erschwernis
zulagen sowie die sonstigen Zulagen. Amtszulagen als 
Bestandteil des Grundgehalts wurden nicht betrachtet. 

 2 Die Erschwerniszulagenverordnung spricht in diesem Zusammenhang 
von „einzeln abzugeltenden Erschwernissen“ und „Zulagen in festen 
Monatsbeträgen“.

Tabelle 1
Stellen- und Erschwerniszulagen in der Bundesverwaltung im Jahr 2021

Gewährte  
Stellenzulagen 

Gewährte 
Erschwernis 
zulagen 

Zahlfälle | 1 Gesamt 
volumen | 1

Anzahl verschiedener Zulagearten Mill. Mill. EUR

Geschäftsbereich des Bundesministeriums  
des Innern und für Heimat | 2 11 10 1,3 198

darunter:

Bundespolizei 6 10 1,2 175

Bundeskriminalamt 2 4 0,08 13

Geschäftsbereich des Bundesministeriums  
der Finanzen 7 5 0,5 97

darunter: Zoll 5 5 0,5 70

Geschäftsbereich des Bundesministeriums  
der Verteidigung |3 17 28 1,2 245

Übrige Bundesverwaltung |4 6 7 0,2 35

1 Einschließlich Ausgleichszulagen. 
2 Ohne Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV).
3 Ohne Reservistendienst Leistende (RDL) und Freiwillig Wehrdienst Leistende (FWDL).
4 Ohne Deutsche Bundesbank (BBk) und Bundesnachrichtendienst (BND).
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Am häufigsten werden Zulagen im Geschäftsbereich des 
Bundesinnenministeriums bei den Sicherheitsbehörden 
Bundespolizei und Bundeskriminalamt, im Geschäfts
bereich des Bundesministeriums der Finanzen in der 
Zollverwaltung sowie insbesondere im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums der Verteidigung gewährt.  
 Tabelle 1

3

Projektablauf

Im ersten Schritt hat das Dienstleistungszentrum der 
Bundesregierung für Bessere Rechtsetzung im Statisti
schen Bundesamt sämtliche Verwaltungsprozesse im 
Anwendungsbereich des Bundesbesoldungsgesetzes 
und der Erschwerniszulagenverordnung systematisch 
dargestellt und dokumentiert. Um die gewährenden 
Stellen zu identifizieren, erfolgte eine Abfrage unter 
112 Behörden und Institutionen des Bundes. Sie ergab, 
dass 83 Behörden beziehungsweise Behördenorganisa
tionen innerhalb des Erhebungszeitraumes regelmäßig 
Zulagen gewährt haben.

Entsprechend fanden detailliertere Befragungen zu Ge 
währungsprozessen und Bearbeitungszeiten in der ge 
samten Bundesverwaltung statt. Der Erhebungszeitraum 
erstreckte sich von Frühjahr 2021 bis ins Frühjahr 2023. 
 Grafik 1

Für ein strukturiertes und planbares Vorgehen wurden 
zunächst die Prozessabläufe in den gewährenden Stel
len der zivilen Bundesverwaltung und in der Bundes
wehr erhoben. Bei der Analyse der Arbeitsvorgänge 
stellte sich heraus, dass die Gewährungsprozesse von 
Zulagen in der Bundesverwaltung heterogen erfolgen, 
verschiedene Systeme zur Anwendung kommen und 
unterschiedliche Stellen an der Berechnung, Auszah
lung und Dokumentation von Zulagen beteiligt sind. 

Der Gewährungsprozess einer Zulage startet jedoch in 
der Regel in der Dienststelle der Beschäftigten. Hier prüft 
die zulagengewährende Stelle die Anspruchsvorausset
zungen und gibt die geltend gemachten Ansprüche zur 
Auszahlung frei. Anschließend zahlt die Besoldungs
stelle die Zulage an die Anspruchsberechtigten aus. 
Entweder ist die Besoldungsstelle im selben Geschäfts
bereich angesiedelt wie die Dienststelle der Beschäf

tigten – wie die Bundesnetzagentur für den Geschäfts
bereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und  
Klimaschutz – oder sie ist an speziell dafür eingerichtete  
Stellen – wie das Bundesverwaltungsamt als zentralem 
Dienstleister des Bundes nach dem Konzept des Shared 
Service Center (Hensen, 2006, hier: Seite 180) – aus
gelagert. Die Zulagenfestsetzung, das heißt die Berech
nung der Zulagenhöhe, kann abhängig vom Gewäh
rungsprozess in der zulagengewährenden Stelle oder 
in der Besoldungsstelle erfolgen. Die hiermit verbunde
nen Arbeitsschritte werden dabei uneinheitlich sowohl 
papiergebunden als auch mittels elektronischer Ver
fahrensschritte ausgeführt und sind in der Regel durch 
Medienbrüche geprägt; die Prozesse sind fehleranfällig 
und aufwendig.

Aufgrund der unterschiedlichen Prozessabläufe und der 
Beteiligung verschiedener Besoldungsstellen konnten 
insgesamt sechs unterschiedliche Abrechnungsverfah
ren identifiziert werden. Die beobachteten heteroge
nen Vorgänge der Beantragung, Prüfung und Freigabe 
in den zulagengewährenden Bundesbehörden wurden 
einem dieser sechs Abrechnungsverfahren zugeordnet. 
Die so ermittelten Prozessabläufe bildeten die Basis für 
die nachfolgenden Erhebungen der Bearbeitungszeiten 
(Zeitaufschreibungen). Alle Beteiligten haben die beim 
Bearbeiten der jeweiligen Arbeitsschritte anfallenden 
zeitlichen Aufwände nach Laufbahngruppen erfasst. Die 
Erhebungen in den zulagengewährenden Stellen und in 
den Besoldungsstellen fanden hierbei sowohl vor Ort als 
auch telefonisch oder schriftlich statt.
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Grafik 1
Für das Projekt zur Ermittlung des Verwaltungsaufwands für die Gewährung von Zulagen nach dem Bundesbesoldungsgesetz
und der Erschwerniszulagenverordnung befragte Standorte der Bundesverwaltung in Deutschland

© GeoBasis-DE / BKG 2023
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Die Größe der Kreise resultiert aus der Anzahl der Bundesbehörden je Standort.
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3.1 Integration von Verwaltungsdaten

Neben den erhobenen Primärdaten erhielt das Dienstleis
tungszentrum zusätzlich Verwaltungsdaten. Zum einen  
hat die Bundeswehr eigene Zeitaufschreibungen zu den 
Gewährungsprozessen innerhalb ihrer Einheiten aus 
einem detaillierten Verwaltungsdatensatz des Kom
mandos Streitkräftebasis bereitgestellt. Zum anderen 
lieferten – nach Zustimmung der betroffenen Bundes
ministerien – das Informationstechnikzentrum Bund so
wie das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr absolut anonymisierte Mikrodaten zu den 
einzelnen Auszahlungsvorgängen und deren Auszah
lungsbeträgen. Diese waren notwendig, um die Gewäh
rungsprozesse zu aggregieren und die Verwaltungsauf
wände zu berechnen.

Die zur Quantifizierung des Verwaltungsaufwands benö
tigten Stundensätze wurden für die zivile Bundesverwal
tung aus den Personal und Sachkosten in der Bundes
verwaltung für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und 
Kostenberechnungen für das Jahr 2021 abgeleitet (Bun
desministerium der Finanzen, 2022). Waren hingegen 
Soldatinnen und Soldaten in die Gewährungsprozesse 
involviert beziehungsweise erhielten diese Zulagen, 
wurden entsprechende Sätze auf Basis der Zulieferung 
des Bundesministeriums der Verteidigung verwendet.

3.2 Ermittlung des Verwaltungsaufwands 
und der Auszahlungsbeträge

Die erhobenen Zeitwerte je Gewährungsprozess bildeten 
die Grundlage, um den Verwaltungsaufwand zu berech
nen. Die Bearbeitungszeiten wurden in einem ersten 
Schritt auf Behördenebene aggregiert. Waren Beschäf
tigte verschiedener Laufbahngruppen am Gewährungs
prozess beteiligt, wurden die durchschnittlichen Zeit
aufwände je Laufbahngruppe entsprechend anteilig 
berücksichtigt. 

Im zweiten Schritt wurden die behördenspezifischen 
Bearbeitungszeiten auf Ebene der Abrechnungsverfah
ren aggregiert. Behörden, die nach dem gleichen Ab 
rechnungsverfahren vorgehen, wurden gruppiert und  
die erhobenen Bearbeitungszeiten in verfahrensspezi
fische Bearbeitungszeiten zusammengefasst. Um un 
plausible Beobachtungswerte zu identifizieren und zu 

prüfen, wurden umfangreiche statistische Bereinigungs
verfahren angewandt. In Einzelfällen erfolgten zudem 
telefonische Nacherhebungen zur Plausibilisierung. 

Im dritten Schritt wurde, gewichtet nach dem Anteil der 
angewendeten Abrechnungsverfahren an allen Gewäh
rungsprozessen, das arithmetische Mittel der Bearbei
tungszeiten je Zulage berechnet. Dem Gewichtungs
schema lagen die zugelieferten Datensätze des 
Informationstechnikzentrums Bund und des Bundes
amtes für das Personalmanagement in der Bundeswehr 
zugrunde. Die zur Hochrechnung verwendete Anzahl der 
Gewährungsprozesse leitete sich demnach für unstetig 
ausgezahlte Zulagen aus der Anzahl der tatsächlichen 
Zahlfälle ab, da über die Gewährung der Zulage einzel
fallbezogen entschieden wird und damit Verwaltungs
aufwand einhergeht. Im Unterschied dazu leitete sich 
die Anzahl der Gewährungsprozesse bei stetig ausge
zahlten Zulagen aus den sich unterjährig zeigenden 
Änderungsmomenten ab. Stetige Zulagen werden ohne 
erneuten Gewährungsprozess fortlaufend ausgezahlt; 
aus diesem Grund entsteht bis zum nächsten Ände
rungsmoment kein neuer Verwaltungsaufwand. Der mit 
der Gewährung einer Zulage im Einzelfall einhergehende 
Verwaltungsaufwand ergibt sich aus der Multiplikation 
der gewichteten mittleren Bearbeitungszeit je Laufbahn
gruppe mit den jeweiligen Stundensätzen.

Der durch die Gewährung einer Zulage hervorgeru
fene jährliche Gesamtverwaltungsaufwand ergibt sich 
abschließend durch die Multiplikation des gewichteten 
mittleren Verwaltungsaufwands mit den auftretenden 
Änderungsmomenten beziehungsweise Zahlfällen. Der 
durchschnittliche Auszahlungsbetrag je Zulage sowie 
das zur Zulage gehörende jährliche Gesamtvolumen der 
Auszahlungen wurde mittels der bereitgestellten Daten
sätze berechnet. 

4

Untersuchung der  
Gewährungsprozesse

Mit dem generierten Datensatz ließen sich 854 568 
Gewährungsprozesse und rund 2,9 Millionen Zahlfälle 
für Beamtinnen und Beamte des Bundes, Richterinnen 
und Richter des Bundes sowie Soldatinnen und Solda
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ten im Jahr 2021 identifizieren. Um das Analysepoten
zial für das Zulagenwesen zu erhöhen, wurde für jede 
betrachtete Zulage neben dem im Gewährungsprozess 
jährlich entstehenden Gesamtverwaltungsaufwand das 
jährliche Gesamtvolumen der Auszahlungen zugespielt. 
Für das Jahr 2021 ergab sich so für die Gewährung der 
untersuchten 63 Zulagen ein jährlicher Verwaltungsauf
wand von etwa 37 Millionen Euro. In diesem Zeitraum 
wurden etwa 575 Millionen Euro für Zulagen ausgezahlt. 
Die Ergebnisse für Stellen und Erschwerniszulagen im 
Hinblick auf deren Belastung für den Bundeshaushalt 
zeigt  Grafik 2. 

Die Zulage für Beamtinnen und Beamte sowie Soldatin
nen und Soldaten mit vollzugspolizeilichen Aufgaben, 
die sogenannte Polizeizulage nach Anlage I Vorbemer
kung Nummer 9 Bundesbesoldungsgesetz, ist die Zulage 
mit dem höchsten jährlichen Auszahlungsvolumen. Im 
Vergleich der 63 betrachteten Zulagentatbestände ver
ursachen die Erschwerniszulagen „Dienst zu ungüns
tigen Zeiten“ nach den §§ 3 bis 5 Erschwerniszulagen
verordnung und „Dienst zu wechselnden Zeiten“ nach 
den §§ 17a bis 17d Erschwerniszulagenverordnung mit  
über 33 Millionen Euro knapp 90 % des jährlichen Ge 
samtverwaltungsaufwands aller betrachteten Gewäh
rungsprozesse. Diese beiden Zulagen werden im Folgen
den im Detail betrachtet. 

Mit den Zulagen Dienst zu ungünstigen Zeiten und im 
Speziellen Dienst zu wechselnden Zeiten verfolgt der 
Gesetzgeber das Ziel, die besondere physische als auch 
psychische Belastung, die durch Dienste an Wochen
enden oder an Feiertagen beziehungsweise durch 
Schicht oder Wechseldienste entsteht, abzugelten 
(Kugele, 2011, hier: Seite 192). In der Regel sind die 
Anspruchsberechtigten dieser nebeneinander gewähr
baren Zulagen beim Bundeskriminalamt, der Bundespo
lizei, der Polizei beim Deutschen Bundestag, dem Zoll 
und insbesondere in erheblichem Umfang bei der Bun
deswehr tätig.

Sowohl der Zulagentatbestand des Dienstes zu ungüns
tigen Zeiten als auch der des Dienstes zu wechselnden 
Zeiten setzen voraus, dass die Beamtinnen und Beam
ten sowie Soldatinnen und Soldaten zur Zulagengewäh
rung mehr als fünf Stunden im Monat Dienst an Sonn
tagen oder an gesetzlichen Feiertagen, samstags nach 
13:00 Uhr oder an den übrigen Wochentagen Dienst 
zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr geleistet haben. Die
ser Anspruch erweitert sich um die Erschwerniszulage 
für Dienst zu wechselnden Zeiten, wenn die Anfangs
zeiten zweier Dienste mindestens viermal im Monat zu 
erheblich unterschiedlichen Uhrzeiten beginnen. Der 
einzelfallbezogene Auszahlungsbetrag bestimmt sich 
unter anderem nach der Anzahl der hier beschriebenen 

jährliches Gesamtvolumen der Auszahlungen

Grafik 2
Gesamtbelastung des Bundeshaushaltes durch ausgewählte Zulagen
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jährlicher Gesamtverwaltungsaufwand
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2 Nach der Erschwerniszulagenverordnung.
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abgeleisteten Stunden; die Abrechnung erfolgt monat
lich. Die zudem in einer Verwaltungsvorschrift konkreti
sierten Vorgaben machen deutlich, dass die anspruchs
erfüllenden Dienststunden und somit auch die Höhe 
der Auszahlungsbeträge abhängig von individuellen 
Dienst, Schicht oder Einsatzplänen monatlich variieren 
können. Das Bundesverwaltungsamt hat ein Erklärvideo 
zum Ausfüllen des Forderungsnachweises auf seiner 
Internetseite veröffentlicht. | 3

Die Dokumentation des Zulagenanspruchs, ihre Gewäh
rung und die einzelfallbezogenen Berechnungen der 
Zulagenhöhe führen zu einem umfangreichen Verwal
tungsaufwand. Die Dokumentation beginnt in der Regel 
damit, dass zum Dienst herangezogene Besoldungs
berechtigte ihre jeweiligen Dienstzeiten aus den Erfas
sungssystemen herauslesen und in ein Antragsdoku
ment übertragen. Ein standardisiertes Antragsdokument 
stellt zum Beispiel das Bundesverwaltungsamt zum 
Ausdrucken zur Verfügung | 4. In kleineren behördlichen 

 3 Das Video steht zur Verfügung unter www.bva.bund.de [Zugriff am 
16. September 2024]. 

 4 Das Antragsdokument steht zur Verfügung unter www.bva.bund.de 
[Zugriff am 16. September 2024]. 

Strukturen mit geringen und unregelmäßigen Antrags
aufkommen werden berücksichtigungsfähige Dienst
zeiten häufig händisch ermittelt. In Organisationsein
heiten mit großen Antragszahlen gibt es bereits heute 
elektronische Instrumente, die die Anspruchsberechtig
ten unterstützen. Nach der Dokumentation relevanter 
Dienstzeiten in den teilautomatisierten Antragsverfah
ren werden sämtliche Antragsformulare dem oder der 
jeweils zuständigen Vorgesetzten in ausgedruckter Form 
vorgelegt. Antragsteller und Antragstellerinnen sowie 
Vorgesetzte müssen nach Prüfung die Korrektheit der 
Antragsinhalte mit ihrer Unterschrift bestätigen.

Sowohl die Dokumentation des Zulagenanspruchs als 
auch der Gewährungsprozess innerhalb der gewähren
den Stelle enthalten Medienbrüche. 

Um die Zulagen auszuzahlen, werden die Antragsformu
lare gebündelt an die zuständige Besoldungsstelle über
sandt. Dies erfolgt in der Regel postalisch. Die Vorgänge 
werden den jeweils verantwortlichen Sachbearbeiterin
nen und Sachbearbeitern innerhalb der Besoldungsstel
len zugeordnet. Diese übertragen händisch die Informa
tionen in das Personalverwaltungssystem und initiieren 
die Auszahlung. 

Grafik 3
Verteilung der Zeitaufwände und des Verwaltungsaufwands für die nebeneinander gewährbaren Erschwerniszulagen für
den Dienst zu ungünstigen Zeiten und den Dienst zu wechselnden Zeiten
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Für die Gewährung der Zulagen Dienst zu ungünstigen 
Zeiten und Dienst zu wechselnden Zeiten gelten folgende 
Ergebniskennzahlen im Einzelfall und auf Jahresebene 
hochgerechnet: Die durchschnittliche Bearbeitungszeit 
über alle beteiligten Laufbahngruppen hinweg beträgt 
43,54 Minuten. Die laufbahnspezifischen Bearbeitungs
zeiten multipliziert mit den geltenden Stundensätzen 
ergeben einen monetarisierten Verwaltungsaufwand im 
Einzelfall von 44,26 Euro. Wird der Verwaltungsaufwand 
im Einzelfall multipliziert mit den 750 817 dokumentier
ten Zahlfällen im Jahre 2021, ergibt sich ein jährlicher 
Verwaltungsaufwand von etwa 33 Millionen Euro. Der 
durchschnittliche Auszahlungsbetrag für die Zulagen 
Dienst zu ungünstigen Zeiten und Dienst zu wechseln
den Zeiten beträgt im Einzelfall etwa 180 Euro. Wird der 
durchschnittliche Auszahlungsbetrag wiederum multi
pliziert mit den jährlichen Zahlfällen, erhält man ein 
jährliches Gesamtvolumen der Auszahlungen von gut 
135 Millionen Euro. 

5

Reform der Verfahrensabläufe  
durch Digitalisierung 

Durch die neu geschaffene Datenbasis wird es erst
mals möglich, die formelle und administrative Umset
zung der Zulagentatbestände empirisch zu betrachten. 
So lassen sich Anpassungsoptionen im Zulagenwesen 
identifizieren und die Wirkung künftiger Änderungsvor
schläge zulagenspezifisch vorausberechnen. Denkbare 
Optionen wären, dass der Gesetzgeber Zulagentat
bestandsvoraussetzungen vereinfacht, Tatbestände 
zusammenfasst oder streicht oder die bestehenden  
Verfahrensabläufe innerhalb der Zulagengewährung 
reformiert. Zum letzten Punkt werden im Folgenden 
exemplarisch mögliche Einsparpotenziale durch Digita
lisierung anhand der in der Regel gemeinsam beantrag
ten Zulagen Dienst zu ungünstigen und zu wechselnden 
Zeiten veranschaulicht. 

Ursachen für den aufwendigen Gewährungsprozess 
sind an dieser Stelle umfangreiche Zulagentatbestands
voraussetzungen, die Vielzahl unterschiedlicher Akteure 
im Gewährungsprozess in Verbindung mit manuellen 
Arbeitsschritten und Medienbrüchen innerhalb der Ver
waltung. Um den gesetzgeberischen Willen einzelfall

bezogener und eine konkrete Erschwernis abgeltender 
Zulagen nicht zu unterlaufen, sollten die umfangreichen 
Zulagentatbestandsvoraussetzungen hier zur Verwal
tungsvereinfachung nicht reduziert werden.  Mögliches 
Einsparpotenzial zeigt dagegen die Reformierung der 
Verwaltungsabläufe durch die Digitalisierung der Zula
gengewährungen von Dienst zu ungünstigen Zeiten 
und Dienst zu wechselnden Zeiten. Auf der Grundlage 
der mit diesem Projekt aufgebauten breiten Daten
basis lässt sich der Effekt der Digitalisierung auf den 
Verwaltungsaufwand prognostizieren. Um bislang 
manuell ausgeführte Arbeitsschritte digitalisieren und 
automatisieren zu können, ist ein für alle am Verwal
tungsablauf beteiligten Akteure zugängliches, einheit
liches und digitales Zulagengewährungssystem nötig. 
Grundlegendes Ziel wäre dabei, die Zeiterfassungs und 
Besoldungssysteme enger miteinander zu verknüp
fen, sodass die Anspruchsberechtigten ihre relevanten 
Dienstzeiten automatisiert aus dem Zeiterfassungssys
tem exportieren und durch Vorgesetzte gegenzeichnen 
lassen könnten. Die Antragsdaten könnten danach 
unmittelbar an das verknüpfte Personalverwaltungssys
tem der jeweils zuständigen Besoldungsstelle digital 
weitergeleitet werden. Durch ein solches, durchgängig 
digitales Abrechnungssystem würden im Vergleich zum 
bisherigen Gewährungsprozess die folgenden Arbeits
schritte entfallen: 

> das händische Erfassen zahlungsrelevanter 
Anspruchszeiten

> das Ausdrucken der Forderungsnachweise zur papier
gestützten, sachlichen und rechnerischen Prüfung 
des Zulagenanspruchs durch Vorgesetzte

> die Bearbeitung der Posteingänge und Zuordnung an 
die Sachbearbeitung

> das händische Übertragen der Antragsdaten in die 
Besoldungssysteme

> die papiergestützte Korrespondenz zwischen gewäh
render Stelle und Besoldungsstelle (einschließlich 
Versand)

> die mehrfache Dokumentation und Aktenablage des
selben Vorgangs innerhalb der Zahlungsvorgänge

Dadurch ließe sich der notwendige Arbeitsaufwand je 
Gewährungsprozess um etwa 15 Minuten reduzieren. 
Die Bearbeitungszeit würde somit von 44 Minuten auf 
29 Minuten sinken. Aufgrund der hohen bundesweiten 
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Anzahl an Gewährungsprozessen der Zulagen Dienst zu 
ungünstigen Zeiten und Dienst zu wechselnden Zeiten 
von über 750 000 Zahlfällen jährlich würde eine Digi
talisierung an dieser Stelle eine deutliche Wirkung zei
gen. Insgesamt könnte sich der Verwaltungsaufwand 
geschätzt um etwa ein Drittel von derzeit etwa 33 Mil
lionen Euro auf etwa 21 Millionen Euro reduzieren.  
 Grafik 4

Die Berechnungen zeigen, dass ein solches digitales Ver
fahren bei Zulagentatbeständen mit hohen jährlichen 
Zahlfällen die größte finanzielle Einsparwirkung entfal
ten würde. Nicht quantifiziert wurde eine zu erwartende 
reduzierte Fehlerquote durch den Wegfall der verschie
denen händischen Erfassungen und Medienbrüche. 

Darüber hinaus würde ein digitales Verfahren erwar
tungsgemäß nicht ausschließlich für die Gewährung 
einer einzelnen Zulagenvariante technisch aufgesetzt 
werden. Vielmehr würden immer auch Zulagentatbe
stände mit geringeren Auszahlungshäufigkeiten als 
Dienst zu ungünstigen Zeiten und Dienst zu wechseln
den Zeiten in eine digitale Reform einbezogen werden. 

Hierdurch dürfte das nachhaltige Einsparpotenzial trotz 
der zu tätigenden Investitionen insgesamt noch deutlich 
größer ausfallen.

Grafik 4
Verteilung der Zeitaufwände und des Verwaltungsaufwands für die nebeneinander gewährbaren Erschwerniszulagen für den
Dienst zu ungünstigen Zeiten und den Dienst zu wechselnden Zeiten mit modellierten digitalen Verfahrensabläufen
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6

Fazit und Ausblick

Wie am Beispiel der modellierten Digitalisierung des 
Gewährungsprozesses der Zulagen Dienst zu ungüns
tigen Zeiten und Dienst zu wechselnden Zeiten aufge
zeigt, bietet der im Rahmen des Projektes geschaffene 
Datenbestand enormes Potenzial. Durch die kombi
nierte Betrachtung zulagenspezifischer Verwaltungsauf
wände mit anonymisierten Auszahlungsbeträgen bietet 
sich die Möglichkeit, dem Gesetzgeber für angedachte 
Gesetzgebungsänderungen eine verlässliche Prognose 
der jeweiligen finanziellen Auswirkungen erstellen zu 
können. Dabei bleiben die Wirkungsprognosen nicht auf 
Anpassungen von Antragsverfahren beschränkt, son
dern sind auch anwendbar, wenn Auszahlungsbeträge 
geändert oder Zulagentatbestände komplett gestrichen 
beziehungsweise vollständig neu geschaffen werden.

Die dargestellten Ergebnisse liefern zudem einen Ein
druck, welches Potenzial in der Digitalisierung von Ver
waltungsabläufen liegen kann. Sie dienen gleichzeitig 
als Anschauungsbeispiel für die datengeleitete Heran
gehensweise, um Vorschläge zur Modernisierung des 
Zulagenwesens zu entwickeln. 
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ABKÜRZUNGEN

D Durchschnitt (bei nicht addierfähigen Größen) 

Vj Vierteljahr

Hj Halbjahr

a. n. g. anderweitig nicht genannt

o. a. S. ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Mill. Million

Mrd. Milliarde

ZEICHENERKLÄRUNG

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

. . . Angabe fällt später an

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

I oder — grundsätzliche Änderung innerhalb einer Reihe, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt

/ keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Tiefer gehende Internet-Verlinkungen sind hinterlegt.
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